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Durch das GKV-Modernisierungsgesetz (GMG) wird 
ab dem 1.1.2004 in der ambulanten, d. h. ver-
tragsärztlichen Versorgung die Grundlage für ver-
änderte Versorgungsstrukturen durch die Einfüh-
rung sog. „medizinischer Versorgungszentren“ 
gelegt. Während bisher bis auf 2 Ausnahmen 
sämtliche Heilberufs- und Kammergesetze der 
Länder davon ausgehen, dass die Erbringung von 
ärztlichen Leistungen, anders als im Krankenhaus, 
an die Niederlassung in eigener Praxis gebunden 
ist, wird nunmehr in medizinischen Versorgungs-
zentren der angestellte Arzt als tragendes Versor-
gungselement eingeführt und die ärztliche Berufs-
ausübung in der Rechtsform von Kapital- und 
Handelsgesellschaften zugelassen. Die Strukturen 
der medizinischen Versorgungszentren entspre-
chen den in den neuen Bundesländern fortgeführ-
ten Einrichtungen der ehemaligen DDR nach § 
311 Abs. 2 SGB V (Polikliniken, Gesundheitszen-
tren), die bisher lediglich Bestandsschutz genie-
ßen. Aufgrund der Tatsache, dass der Gesetzgeber 
auch Krankenhäusern die Gründung und den Be-
trieb von medizinischen Versorgungszentren er-
laubt, wird der Wettbewerb zwischen niederge-
lassenen Ärzten und Krankenhäusern zunehmen, 
wobei die Krankenhäuser aufgrund der jahrzehn-
telangen institutionellen Förderung einen nicht 
unerheblichen Wettbewerbsvorteil haben werden. 
Die damit für die niedergelassenen Ärzte verbun-
denen Risiken und die Gefahr einer von Kranken-
hausträgern dominierten ambulanten Versor-
gungslandschaft in der Zukunft sind dabei nicht 
von der Hand zu weisen. 
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